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Die Abgeordneten zum Nationalrat MURAUER und Kollegen haben am 

8. Juni 1995 unter der Nr. 1285/J an den Bundesminister für Inne

res eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend "Peri

odisches Medium' Zusammen'" gerichtet, die folgenden Wortlaut 

hat: 

"1. Gibt es im Bereich der BPoldion Wien oder der Staatspolizei 
Erk[~nntnisse über "Zusammen"? 
Wenn ja, welche? 

2. Gibt es nach Ihren Erkenntnissen - abgesehen von der ört-
1 i c 11 e n Näh e - Nah e b e z i eh u n gen zur G r ü n e n Alt ern a t i ve? 

3. Wie lautet die Satzung des Vereins "Zusammen" - Verein für 
politische Aufklärung? 

4. Wie setzt sich der Vorstand des Vereins zusammen? 

5. Werden Sie auf Grund des gesetzwidrigen Impressums ein 
Ve r tu alt u n g s s t r a f ver f a h ren ein 1 e i te n? 

5. Sind Sie bereit, die in dieser Anfrage dargestellten, ein
deutig dem linksradikalen Lager zuzuordnenden Äußerungen 
den Justizbehörden zur strafrechtlichen Prüfung zu über
mitteln?" 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 
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Zu Frage 1: 

Der Verein "ZUSAMMEN, Verein für politische Aufklärung" mit dem 

Sitz in Wien stützt seinen gegenwärtigen Rechtsbestand auf einen 

Bescheid der Sicherheitsdirektion für Wien vom 30. März 1989, mit 

welchem dessen Umbildung nicht untersagt wurde. 

Vereins zweck ist die kulturelle und politische Bildung der Ver

einsmitglieder sowie die öffentliche, kulturelle und pqlitische 

Bildungs- und Aufklärungsarbeit, insbesondere durch die Herausga

be der Zeitschrift "ZUSAMMEN". 

Beim Bundesministerium für Inneres wurde am 27. April 1990 die 

Satzung der politischen Partei "ZUSAMMEN" im Sinne des Artikels I 

des Parteiengesetzes hinterlegt. Die Veröffentlichung der Satzung 

erfolgte in der periodischen Druckschrift lIZUSAMMENlI, Nr. 29, 

April 1990. 

Zu Frage 2: 

Diesbezüglich verfüge ich über keine für den Vollzugsbereich mei

nes Ressorts relevanten Erkenntnisse. 

Zu Frage 3: 

Gemäß § 5 Vereinsgesetz kann jedermann bei der Behörde in die 

Statuten des Vereines "ZUSAMMEN" Einsicht und davon Abschrift 

nehmen. Eine Kopie der Statuten des Vereins "ZUSAMMEN - VEREIN 

FÜR POLITISCHE AUFKLÄRUNG" und eine Kopie des Parteistatuts der 

Politischen Partei "ZUSAMMENlI schließe ich dieser Anfragebeant

wortung bei. 

Zu Frage 4: 

Gemäß § 12 Vereinsgesetz kann jedermann bei der Behörde Auskunft 

über die nach außen vertretungsbefugten Mitglieder eines Vereines 
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"ZUSAMMEN" verlangen. Der Vorstand des Vereins setzt sich wie 

folgt zusammen: 

Obmann: Wilhelm STELZHAMMER 

Obmannstellvertreter: Thomas SPERLICH 

Schriftführer: Michael GENNER 

Kassier: Sibylle STELZHAMMER 

Beirat: Dr.jur. Peter WARTA 

Zu Frage 5: 

Ein Verwaltungsstrafverfahren nach dem Mediengesetz wurde einge

leitet. 

Zu Frage 6: 

Das periodische Druckwerk "ZUSAMMEN", Nr. 56 vom Mai 1995, wurde 

der Staatsanwaltschaft Wien zur strafrechtlichen Beurteilung vor

gelegt. 
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ST ATUTEN DES VERElNS 

" ZUSAMMEN - VEREIN FÜR POLIlISCHE AUfKLÄRUNG It 

§ 1. Name, Sitz und T~tlgkeltsberelch 

1. Der Verein führt den Namen "ZUSAMMEN, VereIn für polItische Aufklärung". 
2. Er hat seinen Sitz In 1110 Wien, Schneidergasse 15 und erstreckt seine Tätigkeit auf 

das gesamte Bundesgebiet. 

§ 2. Zweck 

Der Vere In, dessen Tätigkeit nicht aut Gewinn gerichtet Ist, bezweckt die kulturelle 
und politische Bildung der VereinsmitglIeder sowie die öffentliche kulturelle und politiSChe 
Blldungs- und Aufklärungsarbeit, Insbesondore durch Herausgabe der Zeitschrift "ZUSAMMEN", 
deren ZIel die Verbreitung antifaschIstischer, pro-österrelchlscher Gedanken Ist. 

Der Verein bezweckt weiters die Förderung von landwlr~haftllchen und handwerklichen 
Kleinbetrieben und Genosser'lschaften sowie von selbstverwalteten Jugendprojekten. 

§ 3. Mittel zur Erreichung des Vereinszwecks 

1. Der Vereinszweck soll durch die In Absatz 2 und 3 angeführten Ideellen und materiellen 
Mittel erreicht werden. 

2. Als Ideelle Mittel dienen: 
a) die Herstellung und Herausgabe von periodischen und anderen Publikationen, die 
Verbreitung eigener sowie fremder Publikationen, die dem Vereinszweck dienen;' 
b) die Herstellung und die Verbreitung von Informationsträgern In Ton und Bild. 
c) Jede Art von geschlossenen und öffentlichen Veranstaltungen. 
d) Die Einrichtung einer Bibliothek, eines ArchIvs und eines Instituts zur Erforschung 
der österreichlsehen Geschichte. WIrtschaft und Kultur. 

3. Die erforderlichen materiellen Mittel sollen aufgebraCht werden durch: 
8) Mitgliedsbeiträge, 
b) Erträgnisse aus Veranstaltungen und vereinseigenen Unternehmungen. 
c) Spenden, Sammlungen und sonstigen Zuwendungen. 

§ 4, Arten der Mitgliedschaft 

1. Die Mitglieder des Vereins gliedern sich In ordentliche, außerordentliche und Ehren
mitglieder. 

2. Ordentliche Mitglieder sind jene, die sich voll an der Vereinsarbeit beteiligen. 
Außerordentliche Mitglieder sind solche, die die Vereinstätigkeit vor allem durch 
Zahlung eines erhöhten Mitgliedsbeitrages fördern. Ehrenmitglieder sind Personen, 
die hlezu wegen besonderer Verdienste um den Verein ernannt werden. Als außer
ordentliche Mitglieder können auch Vereine aufgenommen werden. 
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§ 5. Erwerb der Mitßliodschnft 

1. Mitglieder des Vereins können alle physischen und juristischen Personen 
werden, die mit don Ziolen und dem Zweck dos Vereins Ubereinstimmen. 

2. Uobor die Aufnahme von ordentlichen und auooerordentlichen Mitgliedern 
entocheidet dor Vorstand enduUltir,. Die Aufnahme kann obne Angabe von 
OrUnden verweigert werden. 

3. Die ErnennunG ~um Ehronmlt~licd erfolßt~Duf AntraB des Vorstandes durch 
die GencralverDommlune. 

~. Vor Konstituierunc dcs Voreins erfolßt die vorläufige Aurnah~e von Mit
gliedern durch die Proponenten. Diese Mitgliedschaft wird erst durch 
Konstituierunß doa Vereins wirksam. 

§ 6. Beendigung der Mitglied~chnft 

1. Die Hitgliedschaft erlischt durcbJ Tod (bei juristischen Personen durch 
Verlust der Rechtoporsönlichkeit), durch freiwilligen Austritt oder 
durch Ausschluos. 

2. Der Austritt muss dem Vorstand mitGeteilt worden und kann jederzeit er
folgen. 

3. Der AupschluGB eines Mitglieds aus dßm Verein kann vom Vorstand wegen 
grober Verletzung der ~!1tgl1odspfl1c hten und wee;en unehrenhaften Ver
halb..ens verfUgt werden. Gegen den Ausschluss ist die Berufung an die 
Oeneralversaromlu~g zuläseig, deren Entscheidung unwiderruflich ist. Bis 
zu deren Entschoidunß ruhen alle Mitgliedsrochte. 

~. Die Aberkennung der Ehrenmitgliedschaft kann aus don im Absatz 4 ge
nannten OrUnden von der Oeneralversaruralung Uber Antrag des Vorstands 
beschlossen werden. 

§ 7. Rechte und Pflichten der Mitglieder 

1. Die Mitglidder sind berechtlet, an allen Veranstaltuncen des Vereine teil
zunehmen und die Einrichtungen des Vereins zu beanspruchen. Das Stimmrecht 
in der GenerAlversammlung sowie das aktive und passive Wahlrecht stebt nur 
den ordentlichen und den Ehrenmitgliedern zu. 

2. Die Mitglieder sind verpflichtet, die InteresGen des Vereins nnch Kräften 
zu CHrdorn und alles zu unterlnoGen, wodurch das Ansehen und der Zweck des 
Voreins Abbruch 'erleiden könnte. Sie haben die Vereinsstatuten und die Be
schlUDse der Voroln€ioq;llno ".u beachton. Die oruontlichen uno aUGl:Ierordent
lichen Hitßl10dur olnu zur pUnktlicllen Zahlung der Mltglicdsueiträge in 
der von der 0 eneralvorsamllllung beschloßsenen IIHhe verpflichte t. 

§ 8. Vereinsorgane 

Organe des Vereins sind die Generalversammlung (§§ 9 und 10), der Vorstand 
(§§ 11 bis 13) und der RochnungsprUfer (§ 14). 

§ 9. Die 0 eneralvorsammlunß 

1. Die ordentliche Generalversammlung findet alljährlich statt. 
2. Eine ausserordentliche General~er8ammlung hat auf Beschluss des Vorstandes 

oder auf Antrag von mindestens einem Drittel der Hitglieder binnen vier 
Wochen stattzufinden. . 

3. Sowohl zw den ordentlichen als auch zu den aUBserordentlichen Generalver
sammlungen sind alle Mitglieder in einem angemeGsenen Zeitraum vor dem Ter
min schriftlich einzuladen. Die Einberufung erfolgt durch den Vorstand. 

,. 
t .. • .•• 
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4. Bei der Generalversammlung sind alle Mitßliedor teilnahmeberechtigt. 
Jedes Mi tglicd hat oine Stimme. Juriotio che Personen VIerden U\Jr' ch einen 
Bevollmächtigten vertreten. Antrags- und stimmberechtigt sind nur die 
ordentlichen und die Ehronmitglieder. 

5. Die Gcneralversalnmlung ist beil Anwesenheit der Hälfte aller litimmberech
tigten Mitglieder beschlussfähig. Iat die Generalversammlung zur festge
setzten Stunde nicht beschlussfähig, so findet die Generalversammlung 
20 Minuten spüter mit derselben T88esordnung" statt, die ohne RUcksicht 
auf die Anzahl der Erschienenen beschlussfähig ist. 

6. Die Wahlen und die Beschlu8sfas.sungen in der Generalversammlung erfolgen 
in der Regel Init einfacher Stimmenmehrheit. BeschlUsse, mit denen das 
Statut des Vereins goändert oder der Verein aufgelöst werden soll, bo
dUrren jedoch einer qUBlifizicrten Mehrheit von zwei Dritteln der abge
gebenen gUltißen S tinunen. 

7. Den Voroitz in der Generalversammlung fUhrt der Obmann, in desoen Ver
hinderung scin Stellvertreter. 

§ 10. AufßabenkreiG der GcncrlllvoroDmmlunG 

Der Generalversammlung sind foleende Aufgaben vorbehalten: 
a) Entgeee.nnahrne und GenehlDißung des Rechenschaftsberich~s und des Rechnungs

abschlusses. 
b) Beschlussfaosung Uber ~en Voranschlag. 
c) Belltellung und Enthebung der Mitglieder des Vorstandes und der Rochnungs

prUfer. 
d) festsotzung der Höhe der Mitgliedöboitriise [Ur ordentliche und Dusaer-

ordentliche Mitglieder. 
e) Verleihung urxl Aborltennung der EhrenlDitgl1edschq.ft. 
f) Entscheidung Ubor Berufunc;en gegen AusGchlUsse von der Mitgliedschaft. 
g) BeschlussfasGung Uber Statutenänderune;en und die freiwillige Au!lösuq;: des 

Vereine. 
h) Beratung und Beschlussfassung Uber sonstige auf der Tagesordnung stehende 

Fragen. 

§ 11. Der Vorstand 

1. Der Vorstand beoleht aus mindestens vier Mitgliedern, und zwar aus dem 
Obmann und soinem stellvertreter, dem Schrift!Uhrer und dem Kassier sowie 
aus eventuell zu beotellenden Beiräten. 

2. Der Vorstand, der von der GenGral~ersammlung gewählt wird, hat bei Aus-
scheiden eines gowählten Nitc;liede das Recht I D.n ne Stelle ein aoo eres. 
.... ählbares Hitgl1ed zu kooptieren I wozu die na; t.z:ägl he Genehmigung in 
der nächstfolc;cndell Genernlversllmmlllnß oi {uholen" ist. 

3. Die Funktionüd.:luor doz VOl'stDnueCi douert: n GeschiHtsfjahr. Auf jeden Fall 
wUhrt ö1e bin zur Wühl eines nouon Voroti.tn A &~hiedene Vorstands-
mitglieder sinu w10der wählbC\r. 

~. Der Vorstand wird vom Obmann, 1n IICG0Cn Verhinderung von seinem Stellver
treter schriftlich oder mUndlich einberufen. 

5. Der Vorstand ist boachlusofühig, wonn nlle seine Mitglieder eingeladen 
wurden und mindestens die Hälfto von ihnen anwesond ist. 

6. Der Vorstand fasst. seine BeschlUsso mit einfacher StillUDenmehrheit. Bei 
Stimmengleichheit gibt die Stimme dos Vorsitzenden den Ausschlag. 

7. Den Vorm. tz fUhrt der Obmann, bei Verhinderung sein Stellvertreter. 
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8. Aussor durch Tod und Ablauf der Funktionsperiode (Aba. 3) erlischt die 
Funktion eines Vorstandsmitgliedes durch Enth~bung (Abs. g) und durch 
Rücktritt (Abs. 10). 

9. Die Generalversammlung kann jederzeit den eesaroten Vorstand oder ein
zelne seiner Mitglieder entheben. 

10. Die Vorstandsmitglieder können jederzeit schriftli'ch ihren Rücktritt 
erklären. Die Rücktrittserklärung ist an den Vorstand, im Falle des 
Rücktritts des gesamten Vorstands an die GeneralvcrsaD~lunG zu richten. 
Der Rücktritt wird erst mit Wahl bzw. Kooptierung (Abs. 2) eines Nach
folg ers wirksam. 

§ 12. Aufgabenkreis' des Vorstandes 

Dem Vorstand obliegt die Leitung des Vereins. Ihm kommen alle Aufgaben zu, 
die nicht durch die Statuten eine. anderen Vereinsorßan zugewiesen sind. 
In seinen Wirkuncsbereich fallen insbesondere folgende Angelegenheiten: 
a) Erstellung des Jahresvoranschlages sowie Abfassung des Rechenschaftsbe

richtes und des Rechnungsabschlusses, 
b) Vorbereitung der Generalversammlung, 
c) Einberufung der ordentlichen und der ausserordentlichcn ~eneralversamm-

lungen, 
d) Verwaltung des VereinsvcrmHgens, 
e) Aufnahme und Ausschluss VOn Vereinsmitgliedern, 
f) Aufnahme und Kündieung von Angestellten des Vereins. 

§ 13. Besondere Obliegenheiten einzelner Vorstandsmitglieder 

1 •. Der Obmann ist der höchste Vereinsfunktionär. Ihm obliegt die Vertretung 
des Vereins, insbesondere nach aussen, geGenüber BehHrden und dritt&n Per
sonen. Er fUhrt den Vorsitz in der Generalversammlung und im Vorstand. Bei 
Gefahr im Verzug ist er berechtigt, auch in Angelegenheiten, die in den 
Wirkungsbereich der Generalversammlung oder des Vorstandes fallen, unter 
eigener Verantwortung selbständig Anordnungen zu treffen. Diese bedürfen 
jedoch der nachträglichen Genehmigung durch das zuständige Vereinsorgan. 

2 •. Der Schriftführer hat den Obmann bei der Führung der Vereinsgeschätte zu 
unterstützen. ·Ihm oblieGt die Führune; der Protokolle der Generalversammlung 
und des Vorstandes. 

3. Der Kassier ist fUr die ordnungsgemässe Geldgebarung des Vereins verant
wortlich. 

4. Schriftliche Ausfertigungen und Bekanntmachungen des Vereins~ insbesondere 
den Verein verpflichtende Urkunden sind vom Obmann, sofern sie aber Geld
angelegenheiten betreffen, vom Kassier zu unterfertigen. 

5. Im Falle ihrer Verhinderung k~nnen sie jedoch ein anderes Vorstandsmitglied 
bevollmächtigen. 

§ 14. Der Rechnungsprüfer 

1. Der Rechnungsprüfer wird VOn der Generalversammlung auf die Dauer von einem 
Geschäftsjahr gewählt. Eine Wiederwahl ist möglich.' 

2. Dem Rechnungsprüfer obliegt die laufende Geschäftsltontrolle und die Ueber
prüfung des Rechnungsabschlusses. Er hat der Generalversammlung über daQ 
Ergebnis der Ueberprüfung zu berichten. 

3. Im übrigen gelten für den Rechnungsprüfer die Bestimmungen des § 11, Absatz 
3,8,9 und 10 sinngemäss. 

J 
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§ 15. Streitigkeiten aus dem Voreinsve~hältnis 

In allen aus dem Vereinsverhältnis entstehenden Streitigkeiton ent~cheidet 
die Generalversammlune. 

§ 16. Auflösung dos Vereins 

1. Die freiwillige Auflösung des. Vereins klnn nur in einar zu d"iesem Zweck 
einberufenen ausserordentlichen Generalversammlung und nur mit Zwei
drittelmohrheit der abgegebene~ 'gUltigen Stimmen beschloGsen werden. 

2. Diese Generalversammlung hat auch - sofern Vereinsvermößel11 vorhanden 1st -
Uber die Liquidation zu 'beschliessen. Insbesondere hat sie einen Liqui
dator zu berufen und Beschluss daz{1ber zu fassen, wem dieser das nach Ab
deckung der Passiven vorbEoibende Vereins~ermögen zu Ubertrsßen hat. 
Dieses Vcrmör,en 6011, soweit dies möglich und erlaubt ist, einer Orga
nisatiOn zufallen, die ßle1che oder ähnliche Zwecke wie dieser Verein 
verfOlgt. 
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Sat zung (Parteistatut) der, 
politischen Partei 

"ZUSAMMEN" 

§ I. Name, Sitz und Tätigkeitsbereich 

I. Die Partei führt den Namen "ZUSAM~\E;"\J". 
2. Sie hat ihren Sitz in 1110 Wien, Schneidergasse 15 und erstreckt ihre Tätigkeit auf das ge
samte Bundesgebiet. 

§ 2. Zweck und Ziele der Partei 

Die Partei "ZUSA1\1MEN" bezweckt die Teilnahme an der politischen Willensbildung des österrei
chischen Volkes durch politische Aktivitäten jeder Art. Sie gibt die Zeitschrift "ZUSAMMEN" 
heraus, deren Ziel die Verbreitung antifaschistischer, pro-österreichischer Gedanken Ist. 

Die Partei bezweckt weiters die Förderung von landwirtschaftlichen und handwerklichen 
Kleinbetrieben und Genossenschaften sowie von selbstverwalteten Jugendprojekten. 

§ 3. Mit tel zur Erreichung des Zwecks und der Ziele der Partei 

I. Zweck und Ziele der Partei sollen durch die in Absatz 2 und 3 angefGhrten ideellen und ma
teriellen Mittel erreicht werden. 
2. Als ideelle Mittel dienen insbesondere: 

a) die Herstellung und Herausgabe von periodischen und anderen Publikationen, die Verbrei-
tung eigener sowie fremder Publikationen, die den Zielen der Partei entsprechen; 

b) die Herstellung und die Verbreitung von Informationsträgern in Ton und Bild. 
c) Jede Art von gesch lossenen und öffentlichen Veranstaltungen. 
d) Die Einrichtung einer Bibliothek, eines Archivs und eines Instituts (einer politischen Aka

demie) zur Erforschung der österreichischen Geschichte, Wirtschaft und Kultur. 
3. Die erforderlichen materiellen ~v1ittel sollen aufgebracht werden durch: 

a) Mitgliedsbeiträge, 
b) Erträgnisse aus Veranstaltungen und parteieigenen Unternehmungen, 
c) Spenden, Sammlungen und sonstigen Zuwendungen. 

§ 4. Arten der \1itgliedschaft 

I. Die Mitglieder der Partei gliedern sich in ordentliche, außerordentliche und Ehrenmitglieder. 
2. Ordentliche Mitglieder sind jene, die sich voll an deI" Parteiarbeit beteiligen. Außerordentliche 
:Vlitglieder si nd solche, die die Partei durch Zahlung eines erhöhten ~litgliedsbeitrages fördern. 
Ehrenmitglieder sind Personen, die hiezu wegen besonderer Verdienste um die Partei ernannt 
werden. Als ordentliche und außerordentliche ~'1itglieder können auch Vereine aufgenom men wer
den. 

§ 5. Erwerb der ~Iitgliedschaft 

I. \1itglieder der Partei können alle physischen und juristischen Personen werden, die mit den 
Zielen und dem Zweck der Partei übereinstimmen. 
2. Über die Aufnahme von ordentlichen, außerordentlichen und Ehrenmitgliedern entscheidet der 
Parteivorstand endgül tig. Die Au fnahme kann ohne Angabe von Gründen verweigert werden. 
3. Bis zum GrGndungsparteitag erfolgt die vorläufige Aufnahme von ~v1itgliedern durch die Propo
nenten. 

§ 6. Beendigung der l\1itgliedschaft 

I. Die ~/Iitgliedschaft erlischt durch Tod (bei juristischen Personen durch Verlust der Rechtsper-

1293/AB XIX. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original) 9 von 12

www.parlament.gv.at



, sönl ichkeit), durch frei willigen Austrit t oder durch Ausschluß. 
2. Der Austritt muß dem Vorstand mitgeteilt werden und kann jederzeit erfolgen. 
3. Der .Ausschluß eines \Htglieds aus der Partei kann vom Vorstand wegen grober Verletzung der 
Mitgliedspflichten und wegen unehrenhaften Verhaltens verfügt werden. Gegen den Ausschluß ist 
die Rerufung an den Parteitag zulässig, dessen Entscheidung unwiderruflich ist. Bis zu seiner Ent
scheidung ruhen alle ~1itgliedsrechte. 

§ 7. Rechte und Pflichten der ~litglieder 

1. Die \litglieder sind berechtigt, an allen Veranstaltungen der Partei teilzunehmen und die Ein
richtungen der Partei zu beanspruchen. Das Stimmrecht auf dem Parteitag sowie dos aktive und 
passive Wahlrecht steht nur den ordentlichen tditgliedern zu. 
2. Die ~1itglieder sind verpflichtet, die Interessen der Partei nach Kräften zu fördern und alles 
.zu unterlassen, wodurch das Ansehen und der Zweck der Partei Abbruch erleiden könnten. Sie 
haben das Parteistatut und die Beschlüsse der Parteiorgane zu beachten. Die ordentlichen und 
außerordentlichen \litglieder sind zur pünktlichen Zahlung der \'iitgliedsbeiträge in der vom Par
teitag beschlossenen Höhe verpflichtet. 

§ 8. Organe der Partei 

Organe der Pnrtei sind der Parteitag (§§ 9 und 10), der Partei vorstand (§§ 11 bis 13) und der 
Rechnungsprüfer (§ 14). 

§ 9. Der Parteitag 

i .. Der ordentliche Parteitag findet alljährlich statt. 
2. Ein außerordentlicher Parteitag hat auf Beschluß des Vorstandes. oder auf Antrag von minde
stens einem Drittel der Mitglieder binnen vier Wochen stattzufinden. 
3.. Sowohl zu den ordentlichen als auch zu den außerordentlichen Parteitagen sind alle ~\'!itglieder 
in einem angemessenen Zeitraum vor dem Termin schriftlich einzuladen. Die Einberufung erfolgt 
durch den Vorstand. 
4.. Auf dem Parteitag sind alle Mitglieder teilnahmeberechtigt. Jedes ordentliche :>'1itglled hat ei
ne Stirn me. Juristische Personen werden durch einen Bevollmächtigten vertreten. Antrags- und 
stimmbetechtigt sind nur die ordentlichen tl,litglieder. 
5. Der Parteitag ist bei Anwesenheit der Hälfte aller stimmberechtigten Ylitglieder beschlußfähig. 
Ist der Parteitag zur festgesetzten Stunde nicht beschlußftihig, so findet er 20 Minuten später 
mit derselben Tagesordnung statt. Er ist dann ohne Rücksicht auf die Anzahl der Erschienenen 
beschlußfähig. . 
6 •. Die Wahlen und Beschlußfassungen auf dem Parteitag erfolgen in der Regel mit einfacher 
Stimmenmehrheit. ßeschlOsse, mit denen das Parteistatut geöndert oder die Partei aufgelöst wer
den soll, bedürfen jedoch einer qualifizierten Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen gülti
gen Stimmen. 
7. Den Vorsitz auf dem Parteitag führt der Obmann, in dessen Verhinderung sein Stellvertreter. 

§ 10. Aufgaben des Parteitags 

Dem Parteitag sind folgende Aufgaben vorbehalten: 
a) Entgegennahme und Genehmigung des Rechenschaftsberichtes ind des Rechnungsabschlusses. 
b) Beschlußfa~sung über den Voranschlag. 
e) Bestellung lind Enthebung der ;\1itglieder des Vorstandes und der Rechnungsprüfer. 
d) Festset zung der Höhe der i\litgliedsbeiträge für ord~ntliche und außerordentliche :-\'~itglieder. 
e) Entscheidung über Berufungen gegen Ausschlüsse von der ~\'litgliedschaft. 
n Beschlußfassung über Statutenänderungen und die freiwillige Auflösung der Partei. 
g) Beratung und ßeschlußfassung über sonstige auf der Tagesordnung stehende Fragen. 

§ 11. Der Parteivorstand 

1. Der Partei vorstand besteht aus mindestens vier Mitgliedern, und zwar aus dem Obmann und 
seinem Stellvertreter, dem Parteisekretär (Schriftführer) und dem Kassier sowie aus ev.entuell zu 
bestellenden Beiräten. 
2. Der Vorstand wird vom Parteitag gewählt. Er hat bei Ausscheiden eines gewählten ~v1itglieds 
das Recht, an seine Stelle ein anderes wählbares r-..litglied zu kooptieren, wozu die nachträgliche 
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, 
Gepehm igung des ntichst folgenden Parteitages einzuholen ist. 
3. Die Funktionsdauer des Vorstandes dauert ein Geschtiftsjahr. Auf jeden Fall währt sie bis zur 
\\'ahl eines neuen Vorstandes. Ausgeschiedene Vorstandsmitglieder sind wieder wählbar. 
4. Der Vorstand wird vom Obmann, in dessen Verhinderung von seinem Stellvertreter schriftlich 
oder mündlich ei nberufen. 
5. Der Vorstand ist beschlußfähIg, wenn alle seine 7vlitglieder eingeladen wurden und mindestens 
die Hai fte von ihnen anwesend ist. 
6. Der Vorstand faßt seine ßeschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit 
gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. 
7. Den Vorsitz führt der Obmann, bei Verhinderung sein Stellvertreter. 
8. Außer durch Tod und Ablauf der funktionsperiode (Abs. 3) erlischt die funktion eines Vor
standsmitgliedes durch Enthebung (Abs. 9) und durch Rücktritt (Abs. 10). 
9. Der Parteitag kann jederzeit den gesamten Vorstand oder einzelne seiner i\iitglieder entheben. 
10. Die Vorstandsmitglieder können jederzeit schriftlich ihren Rücktritt erklären. Die ROcktritts
erklärung ist an den Vorstand, im Falle des Rücktritts des gesamten Vorstands an den Parteitag 
zu richten, der in diesem Falle unverzüglich einzuberufen ist. Der Rücktritt wird erst mit Wahl 
bzw. Kooptierung (Abs. 2) eines Nachfolgers wirksam. 

§ 12. Aufgaben des Vorstandes 

Dem Vorstand obliegt die Leitung der Partei. Ihm kommen alle Aufgaben zu, die nicht durch die 
Statuten einem anderen Vereinsorgan zugewiesen sind. In seinen Wirkungsbereich fallen insbeson
dere folgende Angelegenheiten: 
a) Erstellung des Jahresvoranschlages sowie Abfassung des Rechenschaftsberichtes und des Rech
n ungsa bsch luss es, 
b) Vorbereitung des Parteitags, 
c) Einberufung der ordentlichen und außerordentlichen Parteitage, 
d) Verwaltung des Parteivermögens, 
e) Aufnahme und Ausschluß von Parteimitgliedern, 
f) Aufnahme und Kündigung von Angestellten der Partei. 

13. Besondere Obliegenheiten einzelner Vorstandsmitglieder; 
Vertretung der Partei nach außen. 

1. Der Obmann ist der höchste Parteifunktionär. Ihm obliegt die Vertretung der Partei. insbeson
dere nach außen, gegenüber Behörden und dritten Personen und gegenüber der Öffentlichkeit. Er 
führt den Vorsitz auf dem Parteitag und im Vorstand. Bei Gefahr im Verzug ist er berechtIgt, 
auch in Angelegenheiten, die in den Wirkungsbereich des Parteitags oder des Parteivorstandes 
fallen, unter eigener Verantwortung selbständig Anordnungen zu treffen. Diese bedürfen jedoch 
der nachträglichen Genehmigung durch das zuständige Parteiorgan. 
2. Der Parteisekretär (Schrift führer) hat den Obmann bei der Führung der Parteigeschäfte zu un
terstützen. Ihm obliegt die Leitung des Parteibüros sowie die Führung der Protokolle des Partei
tags und des Parteivorstandes. 
3. Der Kassier ist für die ordnungsgemäße Geldgebarung der Partei verantwortlich. 
4. Schriftliche Ausfertigungen und Bekanntmachungen der Partei, insbesondere die Partei ver
pflichtende Urkunden, sind von Obmann, ,soweit sie aber Geldangelegenheiten betreffen, vom Kas
sier zu unterfertigen. 
5. Im Falle ihrer Verhinderung können sie jedoch ein anderes Vorstandsmitglied bevollmächtigen. 

§ 14. Der Rechnungsprüfer 

1. Der Rechnungsprüfer wird vom Parteitag auf die Dauer eines Geschäftsjahres gewählt. Eine 
\Viederwahl ist möglich. 
2. Dem Rechnungsprüfer obliegt die laufende Geschäftskontrolle und die ÜberprüfunO' des Rech
nungsabschlusses. Er hat dem Parteitag über das Ergebnis der Überprüfung zu bericht:n. 
3. Im übrigen gelten für den Rechnungsprüfer die Bestimmullgen des § 11, Absatz 3, 8, 9 und 10 
sinngemäß. 

§ 15. Entscheidung bei Streitigkeiten 

In allen Streitfragen, die aus dem Parteiverhältnis entstehen, entscheidet der Parteitag. 
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,-:-,: ::l~Sllng der Partei. 

1. Die. freiwillige Auflösung der Partei kann nur auf einem zu diesem Zweck einberufenen außer
ordentlichen Parteitag und nur mit Zweidrittelmehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen be
schlossen werden. 
2. Dieser Parteitag hat uuch - sofern Partei vermögen vorhanden ist - über die Liquidation zu be
schließen. Insbesondere hat er einen Liquidator zu berufen und Beschluß darüber zu fussen, wem 
dieser das nach Abdeckung der Passiven verbleibende Parteivermögen zu übertragen hat. Dieses 
Vermögen soll, soweit dies möglich und erlaubt ist, einer Organisation zufallen, die gleiche oder 
ähnliche Zwecke wie diese Partei verfolgt. 

4 

1293/AB XIX. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original)12 von 12

www.parlament.gv.at




